
Bewirtschaftung des Landeshaushalts zum Stichtag 
31. März 2026
hier: �Kapitel 02 04 Titel 684 01 „Zuschüsse für Trainer-

personal im Leistungs- und Nachwuchsleistungs-
sport“

Der Landtag hat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2026 und 
2027 mit Abweichungen im Vergleich zum Haushaltsentwurf der Lan-
desregierung beschlossen. Mit diesen Änderungen hat der Landtag eine 
veränderte Prioritätensetzung vorgenommen. Die Umsetzung dieser ver-
änderten Prioritätensetzung durch die Landesregierung im Rahmen des 
Haushaltsvollzugs ist durch den Landtag zu kontrollieren.

Ich frage die Landesregierung:

1.	 Wie stellt sich der Mittelabfluss im Kapitel 02 04 Titel 684 01 „Zuschüs-
se für Trainerpersonal im Leistungs- und Nachwuchsleistungssport“ 
(nachfolgend „Haushaltsstelle“ genannt) zum Stichtag 31. März 2026 
dar (bitte mit Soll- und Ist-Angabe)?

2.	 Für welche einzelnen Maßnahmen und auf welcher rechtlichen 
Grundlage sind bis zum Stichtag 31. März 2026 die nachgefragten 
Mittel in der nachgefragten Haushaltsstelle abgeflossen (bitte Ein-
zelaufstellung)?

3.	 Aus welchen Gründen blieb der in Frage 1 erfragte Mittelabfluss bis-
her unter einem Viertel des Soll-Ansatzes für das laufende Haushalts-
jahr (sofern zutreffend)?

4.	 In welcher Höhe und für welche einzelnen Maßnahmen prognosti-
ziert die Landesregierung in der nachgefragten Haushaltsstelle bis 
zu den Stichtagen 30. Juni 2026, 30. September 2026 und 31. De-
zember 2026 weitere Mittelabflüsse (bitte begründen und Einzelauf-
stellung nach Stichtagen)?

5.	 Unter welchen Voraussetzungen könnte ein höherer als der prog-
nostizierte Mittelabfluss aus der nachgefragten Haushaltsstelle er-
folgen (bitte begründen)? 

6.	 Will die Landesregierung den Mittelabfluss aus der nachgefragten 
Haushaltsstelle erhöhen; wenn ja, mit welchen Maßnahmen und zu 
welchem Zeitpunkt (bitte begründen)?
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7.	 Inwieweit sind zum Ende des Haushaltsjahres nicht verausgabte 
Haushaltsmittel aus der nachgefragten Haushaltsstelle auf künftige 
Haushaltsjahre übertragbar (bitte begründen)?
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